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SSSSYNOPSEYNOPSEYNOPSEYNOPSE     
zum Regierungsentwurf vom 12.4.2017 eines Gesetzes zur Stärkung 

von Kindern und Jugendlichen (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz – KJSG) 

HeimaufsichtHeimaufsichtHeimaufsichtHeimaufsicht 

Bisherige Fassung Entwurfsfassung 

Sozialgesetzbuch (SGB) – Achtes Buch (VIII) – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) 

§ 45 Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung 

(1) Der Träger einer Einrichtung, in der Kinder 
oder Jugendliche ganztägig oder für einen 
Teil des Tages betreut werden oder Unter-
kunft erhalten, bedarf für den Betrieb der 
Einrichtung der Erlaubnis. Einer Erlaubnis be-
darf nicht, wer 

1. eine Jugendfreizeiteinrichtung, eine Ju-
gendbildungseinrichtung, eine Jugend-
herberge oder ein Schullandheim be-
treibt, 

2. ein Schülerheim betreibt, das landesge-
setzlich der Schulaufsicht untersteht, 

3. eine Einrichtung betreibt, die außerhalb 
der Jugendhilfe liegende Aufgaben für 
Kinder oder Jugendliche wahrnimmt, 
wenn für sie eine entsprechende gesetzli-
che Aufsicht besteht oder im Rahmen des 
Hotel- und Gaststättengewerbes der Auf-
nahme von Kindern oder Jugendlichen 
dient. 

(2) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn das Wohl 
der Kinder und Jugendlichen in der Einrich-
tung gewährleistet ist. Dies ist in der Regel 
anzunehmen, wenn 

 
 

1. die dem Zweck und der Konzeption der 
Einrichtung entsprechenden räumlichen, 
fachlichen, wirtschaftlichen und personel-
len Voraussetzungen für den Betrieb erfüllt 
sind, 
 

2. die gesellschaftliche und sprachliche In-
tegration und ein gesundheitsförderliches 
Lebensumfeld in der Einrichtung unter-
stützt werden sowie die gesundheitliche 
Vorsorge und die medizinische Betreuung 
der Kinder und Jugendlichen nicht er-
schwert werden sowie 

§ 45 Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung 

(1) Der Träger einer Einrichtung nach § 45a 
bedarf für den Betrieb der Einrichtung der 
Erlaubnis. Einer Erlaubnis bedarf nicht, wer 
 
 
 

1. eine Jugendfreizeiteinrichtung, eine Ju-
gendbildungseinrichtung, eine Jugend-
herberge oder ein Schullandheim be-
treibt, 

2. ein Schülerheim betreibt, das landesge-
setzlich der Schulaufsicht untersteht, 

3. eine Einrichtung betreibt, die außerhalb 
der Jugendhilfe liegende Aufgaben für 
Kinder oder Jugendliche wahrnimmt, 
wenn für sie eine entsprechende gesetzli-
che Aufsicht besteht oder im Rahmen des 
Hotel- und Gaststättengewerbes der Auf-
nahme von Kindern oder Jugendlichen 
dient. 

(2) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn das Wohl 
der Kinder und Jugendlichen in der Einrich-
tung gewährleistet ist. Dies ist in der Regel 
anzunehmen, wenn 

1. der Träger die für den Betrieb der Einrich-
tung erforderliche Zuverlässigkeit besitzt, 

2. die dem Zweck und der Konzeption der 
Einrichtung entsprechenden räumlichen, 
fachlichen, wirtschaftlichen und personel-
len Voraussetzungen für den Betrieb erfüllt 
sind und durch den Träger gewährleistet 
werden, 

3. die gesellschaftliche und sprachliche In-
tegration und ein gesundheitsförderliches 
Lebensumfeld in der Einrichtung unter-
stützt werden sowie die gesundheitliche 
Vorsorge und die medizinische Betreuung 
der Kinder und Jugendlichen nicht er-
schwert werden sowie 
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3. zur Sicherung der Rechte von Kindern und 
Jugendlichen in der Einrichtung geeigne-
te Verfahren der Beteiligung sowie der 
Möglichkeit der Beschwerde in persönli-
chen Angelegenheiten Anwendung fin-
den. 
 
 
 

(3) Zur Prüfung der Voraussetzungen hat der 
Träger der Einrichtung mit dem Antrag 

1. die Konzeption der Einrichtung vorzule-
gen, die auch Auskunft über Maßnahmen 
zur Qualitätsentwicklung und -sicherung 
gibt, sowie 

2. im Hinblick auf die Eignung des Personals 
nachzuweisen, dass die Vorlage und Prü-
fung von aufgabenspezifischen Ausbil-
dungsnachweisen sowie von Führungs-
zeugnissen nach § 30 Absatz 5 und § 30a 
Absatz 1 des Bundeszentralregistergeset-
zes sichergestellt sind; Führungszeugnisse 
sind von dem Träger der Einrichtung in re-
gelmäßigen Abständen erneut anzufor-
dern und zu prüfen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) Die Erlaubnis kann mit Nebenbestimmun-
gen versehen werden. Zur Sicherung des Wohls 
der Kinder und der Jugendlichen können auch 
nachträgliche Auflagen erteilt werden. 
 

(5) […] 

4. zur Sicherung der Rechte und des Wohls 
von Kindern und Jugendlichen in der Ein-
richtung die Entwicklung, Anwendung und 
Überprüfung eines Konzepts zum Schutz vor 
Gewalt, geeignete Verfahren der Beteili-
gung sowie der Möglichkeit der Beschwer-
de in persönlichen Angelegenheiten inner-
halb und außerhalb der Einrichtung ge-
währleistet werden. 

(3) Zur Prüfung der Voraussetzungen hat der 
Träger der Einrichtung mit dem Antrag 

1. die Konzeption der Einrichtung vorzule-
gen, die auch Auskunft über Maßnahmen 
zur Qualitätsentwicklung und -sicherung 
gibt, 

2. im Hinblick auf die Eignung des Personals 
nachzuweisen, dass die Vorlage und Prü-
fung von aufgabenspezifischen Ausbil-
dungsnachweisen sowie von Führungs-
zeugnissen nach § 30 Absatz 5 und § 30a 
Absatz 1 des Bundeszentralregistergesetzes 
sichergestellt sind; Führungszeugnisse sind 
von dem Träger der Einrichtung in regel-
mäßigen Abständen erneut anzufordern 
und zu prüfen sowie 

3. nachzuweisen, dass den Grundsätzen 
einer ordnungsgemäßen Buch- und Ak-
tenführung entsprechende Aufzeichnun-
gen über den Betrieb der Einrichtung und 
deren Ergebnisse angefertigt werden so-
wie eine mindestens dreijährige Aufbe-
wahrung dieser Aufzeichnungen sicher-
gestellt wird, wobei aus diesen Aufzeich-
nungen insbesondere ersichtlich werden 
müssen: 
a) für jede Einrichtung gesondert die 

Nutzungsart, Lage, Zahl und Größe der 
Räume, die Belegung der Einrichtung 
und die regelmäßigen Arbeitszeiten 
des in der Einrichtung beschäftigten 
Personals und deren Dienstpläne 
sowie  

b) die wirtschaftliche und finanzielle 
Lage des Trägers. 

(4) Die Erlaubnis kann mit Nebenbestimmun-
gen versehen werden. Zur Gewährleistung 
des Wohls der Kinder und der Jugendlichen 
können nachträgliche Auflagen erteilt wer-
den. 

(5) […] 
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(6) Sind in einer Einrichtung Mängel festgestellt 
worden, so soll die zuständige Behörde zu-
nächst den Träger der Einrichtung über die 
Möglichkeiten zur Beseitigung der Mängel 
beraten. Wenn sich die Beseitigung der Män-
gel auf Entgelte oder Vergütungen nach § 75 
des Zwölften Buches auswirken kann, so ist der 
Träger der Sozialhilfe an der Beratung zu betei-
ligen, mit dem Vereinbarungen nach dieser 
Vorschrift bestehen. Werden festgestellte 
Mängel nicht behoben, so können dem Trä-
ger der Einrichtung Auflagen erteilt werden, 
die zur Beseitigung einer eingetretenen oder 
Abwendung einer drohenden Beeinträchti-
gung oder Gefährdung des Wohls der Kinder 
oder Jugendlichen erforderlich sind. Wenn 
sich eine Auflage auf Entgelte oder Vergütun-
gen nach § 75 des Zwölften Buches auswirkt, 
so entscheidet die zuständige Behörde nach 
Anhörung des Trägers der Sozialhilfe, mit dem 
Vereinbarungen nach dieser Vorschrift beste-
hen, über die Erteilung der Auflage. Die Aufla-
ge ist nach Möglichkeit in Übereinstimmung 
mit Vereinbarungen nach den §§ 75 bis 80 des 
Zwölften Buches auszugestalten. 

(7) Die Erlaubnis ist zurückzunehmen oder zu 
widerrufen, wenn das Wohl der Kinder oder 
der Jugendlichen in der Einrichtung gefähr-
det und der Träger der Einrichtung nicht be-
reit oder nicht in der Lage ist, die Gefährdung 
abzuwenden. Widerspruch und Anfech-
tungsklage gegen die Rücknahme oder den 
Widerruf der Erlaubnis haben keine aufschie-
bende Wirkung. 

(6) Sind in einer Einrichtung Mängel festgestellt 
worden, so soll die zuständige Behörde zu-
nächst den Träger der Einrichtung über die 
Möglichkeiten zur Beseitigung der Mängel 
beraten. Wenn sich die Beseitigung der Män-
gel auf Entgelte oder Vergütungen nach § 75 
des Zwölften Buches auswirken kann, so ist der 
Träger der Sozialhilfe an der Beratung zu betei-
ligen, mit dem Vereinbarungen nach dieser 
Vorschrift bestehen. Werden festgestellte 
Mängel nicht behoben, so können dem Trä-
ger der Einrichtung Auflagen nach Absatz 4 
Satz 2 erteilt werden. Wenn sich eine Auflage 
auf Entgelte oder Vergütungen nach § 75 des 
Zwölften Buches auswirkt, so entscheidet die 
zuständige Behörde nach Anhörung des Trä-
gers der Sozialhilfe, mit dem Vereinbarungen 
nach dieser Vorschrift bestehen, über die Ertei-
lung der Auflage. Die Auflage ist nach Mög-
lichkeit in Übereinstimmung mit Vereinbarun-
gen nach den §§ 75 bis 80 des Zwölften Bu-
ches auszugestalten. 
 
 
 

(7) Die Erlaubnis ist zurückzunehmen oder zu 
widerrufen, wenn das Wohl der Kinder oder 
der Jugendlichen in der Einrichtung gefähr-
det und der Träger nicht bereit oder nicht in 
der Lage ist, die Gefährdung abzuwenden. 
Sie kann zurückgenommen werden, wenn 
die Voraussetzungen für eine Erteilung nach 
Absatz 2 nicht oder nicht mehr vorliegen. Die 
Vorschriften zum Widerruf nach § 47 Absatz 1 
Nummer 2 und Absatz 3 des Zehnten Buches 
bleiben unberührt. Widerspruch und Anfech-
tungsklage gegen die Rücknahme oder den 
Widerruf der Erlaubnis haben keine aufschie-
bende Wirkung. 

Neu: § 45a Einrichtung 

Eine Einrichtung ist eine auf gewisse Dauer angelegte förmliche Verbindung ortsgebundener 
räumlicher, personeller und sachlicher Mittel mit dem Zweck der ganztägigen oder über ei-
nen Teil des Tages erfolgenden Unterkunftsgewährung sowie Betreuung, Beaufsichtigung, Er-
ziehung, Bildung, Ausbildung von Kindern und Jugendlichen außerhalb ihrer Familie, wenn 
der Bestand unabhängig von bestimmten Kindern und Jugendlichen, den dort tätigen Perso-
nen und der Zuordnung bestimmter Kinder und Jugendlicher zu bestimmten dort tätigen Per-
sonen ist. 
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§ 46 Örtliche Prüfung 

(1) Die zuständige Behörde soll nach den 
Erfordernissen des Einzelfalls an Ort und Stelle 
überprüfen, ob die Voraussetzungen für die 
Erteilung der Erlaubnis weiter bestehen. Der 
Träger der Einrichtung soll bei der örtlichen 
Prüfung mitwirken. Sie soll das Jugendamt 
und einen zentralen Träger der freien Ju-
gendhilfe, wenn diesem der Träger der Ein-
richtung angehört, an der Überprüfung betei-
ligen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(2) Die von der zuständigen Behörde mit der 
Überprüfung der Einrichtung beauftragten 
Personen sind berechtigt, die für die Einrich-
tung benutzten Grundstücke und Räume, 
soweit diese nicht einem Hausrecht der Be-
wohner unterliegen, während der Tageszeit zu 
betreten, dort Prüfungen und Besichtigungen 
vorzunehmen, sich mit den Kindern und Ju-
gendlichen in Verbindung zu setzen und die 
Beschäftigten zu befragen. Zur Abwehr von 
Gefahren für das Wohl der Kinder und der 
Jugendlichen können die Grundstücke und 
Räume auch außerhalb der in Satz 1 genann-
ten Zeit und auch, wenn sie zugleich einem 
Hausrecht der Bewohner unterliegen, betreten 
werden. Der Träger der Einrichtung hat die 
Maßnahmen nach den Sätzen 1 und 2 zu dul-
den. 

§ 46 Prüfung 

(1) Die zuständige Behörde soll nach den 
Erfordernissen des Einzelfalls überprüfen, ob 
die Voraussetzungen für die Erteilung der Er-
laubnis weiter bestehen. Häufigkeit, Art und 
Umfang der Prüfung müssen nach fachlicher 
Einschätzung im Einzelfall zur Gewährleistung 
des Schutzes des Wohls der Kinder und Ju-
gendlichen in der Einrichtung geeignet, erfor-
derlich und angemessen sein. Sie soll das Ju-
gendamt und einen zentralen Träger der 
freien Jugendhilfe, wenn diesem der Träger 
der Einrichtung angehört, an der Überprü-
fung beteiligen. Der Träger der Einrichtung hat 
der zuständigen Behörde insbesondere alle für 
die Prüfung erforderlichen Unterlagen vorzule-
gen.  

(2) Örtliche Prüfungen können jederzeit un-
angemeldet erfolgen. Der Träger der Einrich-
tung soll bei der örtlichen Prüfung mitwirken.  

(3) Die von der zuständigen Behörde mit der 
Überprüfung der Einrichtung beauftragten 
Personen sind berechtigt, die für die Einrich-
tung benutzten Grundstücke und Räume, 
soweit diese nicht einem Hausrecht der Be-
wohner unterliegen, während der Tageszeit zu 
betreten, dort Prüfungen und Besichtigungen 
vorzunehmen sowie mit den Beschäftigten 
und, wenn die Personensorgeberechtigten 
damit einverstanden sind, mit den Kindern und 
Jugendlichen Einzelgespräche zu führen. Zur 
Abwehr von Gefahren für das Wohl der Kinder 
und Jugendlichen können die Grundstücke 
und Räume auch außerhalb der in Satz 1 ge-
nannten Zeit und auch, wenn diese zugleich 
einem Hausrecht der Bewohner unterliegen, 
betreten werden sowie Einzelgespräche mit 
den Kindern und Jugendlichen ohne Kenntnis 
der Personensorgeberechtigten geführt wer-
den. Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass das 
Wohl der Kinder und Jugendlichen in der Ein-
richtung nicht gewährleistet ist, so können mit 
diesen Einzelgespräche ohne Kenntnis der 
Personensorgeberechtigten geführt werden, 
wenn dies für die Wirksamkeit der Prüfung im 
Einzelfall erforderlich ist. Der Träger der Einrich-
tung hat die Maßnahmen nach den Sätzen 1 
bis 3 zu dulden. 
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§ 47 Meldepflichten 

Der Träger einer erlaubnispflichtigen Einrich-
tung hat der zuständigen Behörde unverzüg-
lich 

1. die Betriebsaufnahme unter Angabe von 
Name und Anschrift des Trägers, Art und 
Standort der Einrichtung, der Zahl der ver-
fügbaren Plätze sowie der Namen und 
der beruflichen Ausbildung des Leiters 
und der Betreuungskräfte, 

2. Ereignisse oder Entwicklungen, die geeig-
net sind, das Wohl der Kinder und Ju-
gendlichen zu beeinträchtigen, sowie 

3. die bevorstehende Schließung der Ein-
richtung 

anzuzeigen. Änderungen der in Nummer 1 
bezeichneten Angaben sowie der Konzepti-
on sind der zuständigen Behörde unverzüg-
lich, die Zahl der belegten Plätze ist jährlich 
einmal zu melden. 

§ 47 Meldepflichten 

(1) Der Träger einer erlaubnispflichtigen Ein-
richtung hat der zuständigen Behörde unver-
züglich 

1. die Betriebsaufnahme unter Angabe von 
Name und Anschrift des Trägers, Art und 
Standort der Einrichtung, der Zahl der ver-
fügbaren Plätze sowie der Namen und 
der beruflichen Ausbildung des Leiters 
und der Betreuungskräfte, 

2. Ereignisse oder Entwicklungen, die geeig-
net sind, das Wohl der Kinder und Ju-
gendlichen zu beeinträchtigen, sowie 

3. die bevorstehende Schließung der Ein-
richtung 

anzuzeigen. Änderungen der in Nummer 1 
bezeichneten Angaben sowie der Konzepti-
on sind der zuständigen Behörde unverzüg-
lich, die Zahl der belegten Plätze ist jährlich 
einmal zu melden. 

(2) Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe, in 
dessen Zuständigkeitsbereich erlaubnispflich-
tige Einrichtungen liegen oder der die er-
laubnispflichtige Einrichtung mit Kindern und 
Jugendlichen belegt, und die zuständige 
Behörde haben sich gegenseitig über Ereig-
nisse oder Entwicklungen, die geeignet sind, 
das Wohl der Kinder und Jugendlichen zu 
beeinträchtigen, unverzüglich zu informieren. 

Neu: § 48b Schutz von Kindern und Jugendlichen 
in Einrichtungen der offenen Jugendarbeit 

(1) Für den Träger einer Einrichtung der offenen Jugendarbeit nach § 11 Absatz 2 Satz 2, die 
nicht der Erlaubnis nach § 45 Absatz 1 bedarf, gelten die Meldepflichten nach § 47 entspre-
chend. Eine Tätigkeitsuntersagung kann entsprechend § 48 erfolgen. 

(2) Sind in einer Einrichtung der offenen Jugendarbeit ausschließlich neben- oder ehrenamtli-
che Personen tätig und wird diese Einrichtung nicht durch den Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe gefördert, so soll in Vereinbarungen mit dem Träger dieser Einrichtung sichergestellt 
werden, dass  

1. ein Konzept zur Sicherung des Kindeswohls und zum Schutz vor Gewalt in der Einrichtung 
entwickelt und angewandt wird sowie 

2. bei gewichtigen Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung eine Beratung durch den 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe in Anspruch genommen wird. 

Die Vorschrift zum Ausschluss der Tätigkeit von einschlägig vorbestraften Personen nach § 72a 
Absatz 4 und die dazugehörigen Datenschutzbestimmungen nach § 72a Absatz 5 gelten ent-
sprechend. 
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Asylgesetz (AsylG) 

§ 44 Schaffung und Unterhaltung von 
Aufnahmeeinrichtungen 

[…] 

(2) Das Bundesministerium des Innern oder 
die von ihm bestimmte Stelle teilt den Län-
dern monatlich die Zahl der Zugänge von 
Asylbegehrenden, die voraussichtliche Ent-
wicklung und den voraussichtlichen Bedarf 
an Unterbringungsplätzen mit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) § 45 des Achten Buches Sozialgesetzbuch 
(Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Juni 1990, BGBl. 
I S. 1163) gilt nicht für Aufnahmeeinrichtungen. 
Träger von Aufnahmeeinrichtungen sollen sich 
von Personen, die in diesen Einrichtungen mit 
der Beaufsichtigung, Betreuung, Erziehung 
oder Ausbildung Minderjähriger oder mit Tä-
tigkeiten, die in vergleichbarer Weise geeignet 
sind, Kontakt zu Minderjährigen aufzunehmen, 
betraut sind, zur Prüfung, ob sie für die aufge-
führten Tätigkeiten geeignet sind, vor deren 
Einstellung oder Aufnahme einer dauerhaften 
ehrenamtlichen Tätigkeit und in regelmäßigen 
Abständen ein Führungszeugnis nach § 30 
Absatz 5 und § 30a Absatz 1 des Bundeszent-
ralregistergesetzes vorlegen lassen. Träger von 
Aufnahmeeinrichtungen dürfen für die Tätig-
keiten nach Satz 2 keine Personen beschäfti-
gen oder mit diesen Tätigkeiten ehrenamtlich 
betrauen, die rechtskräftig wegen einer Straf-
tat nach den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 
180a, 181a, 182 bis 184g, 184i, 184j, 225, 232 bis 
233a, 234, 235 oder 236 des Strafgesetzbuchs 
verurteilt worden sind. Nimmt der Träger einer 
Aufnahmeeinrichtung Einsicht in ein Führungs-
zeugnis nach § 30 Absatz 5 und § 30a Absatz 1 
des Bundeszentralregistergesetzes, so spei-
chert er nur den Umstand der Einsichtnahme, 
das Datum des Führungszeugnisses und die 

§ 44 Schaffung und Unterhaltung von 
Aufnahmeeinrichtungen 

[…] 

(2) Das Bundesministerium des Innern oder 
die von ihm bestimmte Stelle teilt den Län-
dern monatlich die Zahl der Zugänge von 
Asylbegehrenden, die voraussichtliche Ent-
wicklung und den voraussichtlichen Bedarf 
an Unterbringungsplätzen mit. 

(2a) § 45 des Achten Buches Sozialgesetz-
buch (Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Juni 
1990, BGBl. I S. 1163) gilt nicht für Aufnahme-
einrichtungen. Die Länder treffen geeignete 
Maßnahmen, um den Schutz von Minderjäh-
rigen sowie von Frauen bei der Unterbringung 
Asylbegehrender nach Absatz 1 zu gewähr-
leisten; dabei stellen sie insbesondere die 
Einhaltung der Verpflichtungen der Träger 
von Aufnahmeeinrichtungen nach Absatz 3 
sicher. 

(3) Träger von Aufnahmeeinrichtungen sollen 
Konzepte zum Schutz von Minderjährigen so-
wie von Frauen vor Gewalt in diesen Einrich-
tungen entwickeln und anwenden. Sie sollen 
sich von Personen, die in diesen Einrichtungen 
mit der Beaufsichtigung, Betreuung, Erziehung 
oder Ausbildung Minderjähriger oder mit Tä-
tigkeiten, die in vergleichbarer Weise geeignet 
sind, Kontakt zu Minderjährigen aufzunehmen, 
betraut sind, zur Prüfung, ob sie für die aufge-
führten Tätigkeiten geeignet sind, vor deren 
Einstellung oder Aufnahme einer dauerhaften 
ehrenamtlichen Tätigkeit und in regelmäßigen 
Abständen ein Führungszeugnis nach § 30 
Absatz 5 und § 30a Absatz 1 des Bundeszent-
ralregistergesetzes vorlegen lassen. Träger von 
Aufnahmeeinrichtungen dürfen für die Tätig-
keiten nach Satz 2 keine Personen beschäfti-
gen oder mit diesen Tätigkeiten ehrenamtlich 
betrauen, die rechtskräftig wegen einer Straf-
tat nach den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 
180a, 181a, 182 bis 184g, 184i, 184j, 225, 232 bis 
233a, 234, 235 oder 236 des Strafgesetzbuchs 
verurteilt worden sind. Nimmt der Träger einer 
Aufnahmeeinrichtung Einsicht in ein Führungs-
zeugnis nach § 30 Absatz 5 und § 30a Absatz 1 
des Bundeszentralregistergesetzes, so spei-
chert er nur den Umstand der Einsichtnahme, 
das Datum des Führungszeugnisses und die 
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Information, ob die das Führungszeugnis be-
treffende Person wegen einer in Satz 3 ge-
nannten Straftat rechtskräftig verurteilt worden 
ist. Der Träger einer Aufnahmeeinrichtung darf 
diese Daten nur verändern und nutzen, soweit 
dies zur Prüfung der Eignung einer Person für 
die in Satz 2 genannten Tätigkeiten erforder-
lich ist. Die Daten sind vor dem Zugriff Unbe-
fugter zu schützen. Sie sind unverzüglich zu 
löschen, wenn im Anschluss an die Einsicht-
nahme keine Tätigkeit nach Satz 2 wahrge-
nommen wird. Sie sind spätestens sechs Mo-
nate nach der letztmaligen Ausübung einer in 
Satz 2 genannten Tätigkeit zu löschen. 

Information, ob die das Führungszeugnis be-
treffende Person wegen einer in Satz 3 ge-
nannten Straftat rechtskräftig verurteilt worden 
ist. Der Träger einer Aufnahmeeinrichtung darf 
diese Daten nur verändern und nutzen, soweit 
dies zur Prüfung der Eignung einer Person für 
die in Satz 2 genannten Tätigkeiten erforder-
lich ist. Die Daten sind vor dem Zugriff Unbe-
fugter zu schützen. Sie sind unverzüglich zu 
löschen, wenn im Anschluss an die Einsicht-
nahme keine Tätigkeit nach Satz 2 wahrge-
nommen wird. Sie sind spätestens sechs Mo-
nate nach der letztmaligen Ausübung einer in 
Satz 2 genannten Tätigkeit zu löschen. 

§§  53 Unterbringung in Gemeinschaftsunter-
künften 

[…] 

(2) Eine Verpflichtung, in einer Gemein-
schaftsunterkunft zu wohnen, endet, wenn 
das Bundesamt einen Ausländer als Asylbe-
rechtigten anerkannt oder ein Gericht das 
Bundesamt zur Anerkennung verpflichtet hat, 
auch wenn ein Rechtsmittel eingelegt wor-
den ist, sofern durch den Ausländer eine an-
derweitige Unterkunft nachgewiesen wird 
und der öffentlichen Hand dadurch Mehrkos-
ten nicht entstehen. Das Gleiche gilt, wenn 
das Bundesamt oder ein Gericht einem Aus-
länder internationalen Schutz im Sinne des § 1 
Absatz 1 Nummer 2 zuerkannt hat. In den 
Fällen der Sätze 1 und 2 endet die Verpflich-
tung auch für die Familienangehörigen im 
Sinne des § 26 Absatz 1 bis 3 des Ausländers. 

(3) § 44 Abs. 3 gilt entsprechend. 

§ 53 Unterbringung in Gemeinschaftsunter-
künften 

[…] 

(2) Eine Verpflichtung, in einer Gemein-
schaftsunterkunft zu wohnen, endet, wenn 
das Bundesamt einen Ausländer als Asylbe-
rechtigten anerkannt oder ein Gericht das 
Bundesamt zur Anerkennung verpflichtet hat, 
auch wenn ein Rechtsmittel eingelegt wor-
den ist, sofern durch den Ausländer eine an-
derweitige Unterkunft nachgewiesen wird 
und der öffentlichen Hand dadurch Mehrkos-
ten nicht entstehen. Das Gleiche gilt, wenn 
das Bundesamt oder ein Gericht einem Aus-
länder internationalen Schutz im Sinne des § 1 
Absatz 1 Nummer 2 zuerkannt hat. In den 
Fällen der Sätze 1 und 2 endet die Verpflich-
tung auch für die Familienangehörigen im 
Sinne des § 26 Absatz 1 bis 3 des Ausländers. 

(3) § 44 Absatz 2a und 3 gilt entsprechend. 

 


